
____________________, den ________________ 

(Stadt), (Datum) 

 

Anschrift 

 

Sehr geehrte/r __________________________, 

(Name des Schulleiters/der Schulleiterin) 

 

hiermit beantragen wir die Einführung des islamischen Religionsunterrichts für unsere Kinder an der 

________________________________________ (Name der Schule) als ordentliches Lehrfach gemäß Art. 

14 der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen sowie gemäß §132a des Schulgesetzes NRW "Gesetz zur 

Einführung von islamischem Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach (7. Schulrechtsänderungsgesetz)" 

vom 21. Dezember 2011 und bitten gleichzeitig um entsprechende personelle Besetzung. Gemäß §31 

Absatz 1 des Schulgesetzes NRW wird Religionsunterricht erteilt, wenn an der jeweiligen Schule mindestens 

zwölf Schülerinnen und Schüler dem entsprechenden Bekenntnis angehören. Die beigefügte 

Unterschriftenliste erfüllt diese gesetzliche Anforderung. 

Sollte eine Lehrkraft für den Islamischen Religionsunterricht nicht vorhanden sein, bitten wir um 

unverzügliche Ausschreibung oder um die Abordnung einer Lehrkraft an unsere Schule. 

Weitere Informationen zum Islamischen Religionsunterricht finden Sie unter: 

https://www.schulministerium.nrw/islamischer-religionsunterricht oder  

https://vml-deutschland.de/wp-content/uploads/2021/04/INFORMATIONSBLATT_VML.pdf. 

Dieses Schreiben wird auch an die Bezirksregierung/Schulamt und an das Ministerium für Schule und 

Bildung in NRW gesendet. 

Wir bitten um schriftliche Bestätigung des Eingangs dieses Antrags sowie um Informationen über den 

weiteren Verlauf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

_____________________ 

 

 

Nachrichtlich an: 

Schulamt der Stadt …………………… 

Bezirksregierung …………………….. 

Ministerium für Schule und Bildung in NRW, Völklinger Straße 49, 40221 Düsseldorf. 

Kommission Islamischer Religionsunterricht NRW. Die Kommission für den islamischen Religionsunterricht ist 

erreichbar unter folgender E-Mail-Adresse: info@iru-kommission-nrw.de. 

Integrationsbeirat der Stadt ……… und Oberbürgermeister/Bürgermeister der Stadt .................... 


